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1. Kapitel

Einführung

A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

„Kinder gehören in die Schule, statt in Minen, in Fabriken oder auf Feldern zu schuften.“1

„Child labour has no place in today’s world.“2

In weiten Teilen der Gesellschaften westlicher Industrienationen dürften diese
Aussagen weitgehende Zustimmung finden. Kinderarbeit ist geächtet und ihr
grundsätzliches Verbot durch ein detailliertes System nationaler und internationaler
Regeln juristisch abgesichert. Nichtsdestotrotz ist die von Kindern verrichtete Arbeit
in einigen Teilen der Welt nach wie vor ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Allen
internationalen Bemühungen zum Trotz ist Kinderarbeit nach wie vor ein weltweit
auftretendes Phänomen. Nicht umsonst hatte die International Labour Organization
(ILO) das Jahr 2021 zum internationalen Jahr zur Abschaffung der Kinderarbeit
erklärt.3 Typischerweise werden mit dem Begriff der Kinderarbeit schwere körper-
liche Tätigkeiten, zum Beispiel in Minen, in der Landwirtschaft oder der Textilin-
dustrie verbunden, die erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
Es handelt sich um die „klassischen“Ausprägungsformen von Kinderarbeit, die seit
Jahrhunderten existieren. Den Kampf gegen diese Formen der Kinderarbeit hat die
internationale Gemeinschaft längst aufgenommen. Die einschlägigen Konventionen
der ILO weisen einen nahezu universellen Ratifikationsstand auf.4

Fernab von dieser, in der deutschen und internationalen Rechtswissenschaft
umfangreich ausgeleuchteten Problematik,5 existiert aber eine Industrie, die eben-

1 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil anlässlich des Welttages gegen Kinderarbeit am
12.6.2021, https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/deutschland-
uebernimmt-mehr-verantwortung-bei-bekaempfung-kinderarbeit.html [zuletzt geprüft am 24.3.
2024].

2 UN-Generalsekretär Antonio Guterres am 12.6. 2022 via X, https://twitter.com/antoniogu
terres/status/1535815148920655873 [zuletzt geprüft am 24.3.2024].

3 https://endchildlabour2021.org/overview/ [zuletzt geprüft am 24.3.2024].
4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300INSTRU

MENT_ID:312327 [zuletzt geprüft am 24.3.2024].
5 Vgl. als Ausschnitt der umfangreichen Forschungsliteratur zu den jeweils einschlägigen

Regelungen in Bezug auf die „klassischen“ Formen der Kinderarbeit Dorsch, Die Konvention
der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, 1994; Abramson, in: Alen u. a.; Würth/
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falls systematisch auf die Mitwirkung von Kindern angewiesen ist. Es handelt sich
um die Medienindustrie. Kinder spielen Hauptrollen in Fernsehserien, nehmen an
Castingshows teil, treten auf Theaterbühnen auf und teilen ihr Leben mit ihren
Followern in sozialen Netzwerken. Hinter den kindlichen Bemühungen stehen nicht
selten die eigenen Eltern, die in der Vermarktung ihres Kindes häufig, neben Pro-
minenz und Ruhm, eine erhebliche Einnahmequelle für die eigene Familie sehen.
Kinder werden, von derÖffentlichkeit weitestgehend unbemerkt, zuVersorgern ihrer
Eltern. Die Mitwirkung von Kindern in den Medien wird selbstverständlich hinge-
nommen und selten hinterfragt. Trotz der weitreichenden öffentlichen Sichtbarkeit
und Präsenz von Kindern in den Medien scheinen die damit einhergehenden
rechtlichen Fragen und potenziellen Risiken für das betroffene Kind in der wis-
senschaftlichen Diskussion bisher wenig bis keine Rolle zu spielen.6 Obwohl in der
Medienindustrie im Jahr 2024 weltweit ein Umsatz von schätzungsweise 1.482 Mrd.
EUR erwartet wird,7wird die Arbeit von Kindern in diesem Bereich den zuständigen
Behörden kaum gemeldet.8 Belastbare Zahlen zu Art um Umfang der Tätigkeit von
Kindern in den Medien fehlen dementsprechend. Einen Erklärungsansatz für diesen
Befund kann ein Blick auf die Historie der kinderarbeitsschutzrechtlichen Gesetz-
gebung liefern. Die Mitwirkung von Kindern an Filmaufnahmen und Theaterauf-
führungen wurde lange Zeit als unverzichtbar und für das Kind sogar förderlich
angesehen. Exemplarisch für diese Sichtweise sei auf die nachstehende Äußerung
des Mitglieds des US-Repräsentantenhauses im Gesetzgebungsverfahren des „Fair
Labour Standards Act“, Charles Kramer, aus dem Jahr 1937 verwiesen:

„Children make pictures beautiful–Shirley Temple in WeeWillie Winkie, Jackie Coogan in
The Kid, Jackie Cooper in Our Gang, Freddie Bartholomew in Captains Courageous, and
many others. Look at all of these children. Do they impress you as being worked? By far, no.
But they are exceedingly more intelligent and even more so than some of those who are
trying to enforce a child-labor law; yet this law would apply to every child outside of

Simon, APuZ 2012, 28; Noguchi, IJCR 2002, 355; Schrader, Nachteilige Kinderarbeit, 2008;
Rossa, Kinderrechtskonvention, 2013.

6 Eine Ausnahme bilden hier die Arbeiten von Garbas, DKJ 2009, 91 und Bieber-Delfosse,
Vom Medienkind zum Kinderstar, 2002. Am Beispiel von Kinderarbeit in der digitalen Welt
ist in letzter Zeit allerdings etwas Bewegung in die wissenschaftliche Diskussion gekommen.
Zu nennen sind hier insbesondere Alberts, Die rechtliche Bewertung der Tätigkeit von Influ-
encern, 2021; Lemmert, Die Vermarktung des Kindes im Influencer-Marketing, 2022 und
Brandt, Minderjährigenschutz in sozialen Netzwerken, 2024. Aber auch das Deutsche Kin-
derhilfswerk hat sich hier positioniert: Meergans, in: DKHW, S. 5 ff. Zur familienrechtlichen
Einordnung des sogenannten „Sharentings“ Dannecker, Die Grenzen der elterlichen Sorge bei
der Veröffentlichung von Bildern und Videos des eigenen Kindes in sozialen Netzwerken und
auf Video-Sharing-Plattformen, 2024.

7 Damit sind alle Kommunikationskanäle, über die Inhalte verbreitet werden, gemeint,
https://de.statista.com/outlook/amo/medien/weltweit#umsatz [zuletzt geprüft am 24.3. 2024].

8 Rodriguez u. a., Study on Child Labour and Protection of YoungWorkers in the European
Union, 2008, S. 23.
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filmland; yet in filmland, without children, that charm and sweetness will be lost to the
world.“9

Bis heute lässt sich der Blick auf die Präsenz von Kindern in den Medien mit den
AusführungenvonKramer aus dem Jahr 1937 vergleichen. Vielfachmanifestiert sich
die Sichtweise, bei der Mitwirkung von Kindern an Medienproduktionen handele es
sich allein um eine Freizeitgestaltung ohne jegliche negative Relevanz für die
Entwicklung und Gesundheit des Kindes.10 Aus diesem Grund beschränken sich die
bisher existierenden Maßnahmen häufig auf den passiven Schutz von Kindern in der
Medienwelt.11 Als Beispiel für die gesetzgeberische Aktivität auf diesem Gebiet sei
die Richtlinie 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates genannt, deren
ausgewiesenes Ziel es u. a. ist, Kinder im digitalen Raum vor Gefahren effektiver zu
schützen.12

Das Recht auf effektiven Datenschutz, auf informationelle Selbstbestimmung
oder der Schutz vor sexuellen Inhalten sind zu Recht drängende Themen im Zu-
sammenhang von Kindern in den Medien. Die aktive Partizipation an der Medien-
industrie und die daraus resultierenden Konsequenzen wurden bislang allerdings
kaum in den Blick genommen.

Diese Lücke zu schließen, ist Ziel der vorliegenden Untersuchung. Am Beispiel
von Kinderschauspielern in Film, Fernsehen und Theater und der Tätigkeit von
Kindern im Influencer-Marketing soll das Phänomen der Kinderarbeit in denMedien
einer einheitlichen rechtlichen Bewertung zugeführt und unter den bestehenden
rechtlichen Rahmen subsumiert werden. Zugleich sollen die Risiken einer solchen
Tätigkeit für das Kind aufgezeigt werden. Unter Berücksichtigung völker-, unions-,
arbeits-, familien- und zivilrechtlicher Gesichtspunkte wird schließlich der Frage
nachgegangen, in welchem Umfang sich Kinderarbeit in den Medien in einem
rechtsfreien Raum bewegt und welcher und wenn ja inwiefern Regelungs- und
Reformbedarf besteht.

9 Cong. Rec. – House 82, 1937, S. 1780, https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-
CRECB-1937-pt2-v82/pdf/GPO-CRECB-1937-pt2-v82.pdf [zuletzt geprüft am 24.3.2024].

10 Mit Verweis auf Aussagen von Eltern bekannter Kidfluencer Meergans, in: DKHW,
S. 9 f.

11 Vgl dazu die Inhalte der EU-Kinderrechtsstrategie, Europäische Kommission, EU-Kin-
derrechtsstrategie, COM (2021) 142 final, S. 18 ff.

12 Vgl. Erwägungsgründe 21, 28, 29, 34, 51 und 60 der Richtlinie (EU) 2018/1808 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie
2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisu-
elle Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten, ABl. L 303, 69.
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